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Rundschreiben Nr. 15/2019 

 

 

Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule im Schuljahr 2018/2019 | Bildung der 

Prüfungskommissionen 

 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 
 
mit beiliegendem Dekret der Landesschuldirektorin Nr. 4655/2019 wurden auf der Grundlage der Vorschläge 
der Schulen die Kombinationen der Abschlussklassen für die staatliche Abschlussprüfung der Oberschule im 
Schuljahr 2018/2019 festgelegt. Für jene Kombinationen der Abschlussklassen, in denen Klassen verschie-
dener Schulen kombiniert wurden, werden die Prüfungshauptsitze (an denen unter anderem die Eröffnungs-
konferenzen stattfinden) wie folgt festgelegt: 
­ Kommission Nr. 27: Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen „Walther von der Vogelweide“ 
­ Kommission Nr. 34: Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Fachoberschule für Tourismus Bozen „Ro-

bert Gasteiner“ 
­ Kommission Nr. 46: Sozialwissenschaftliches Gymnasium Brixen „Josef Gasser“ 
­ Kommission Nr. 61: Sprachen- und Realgymnasium Bruneck „Nikolaus Cusanus“ 
­ Kommission Nr. 77: Landesberufsschule für Handel und Grafik „Johannes Gutenberg“ Bozen 
 
Dies vorausgeschickt, teile ich Ihnen mit, dass mit beiliegendem Ministerialdekret Nr. 183/2019 die Bestim-
mungen für die Bildung der Prüfungskommissionen der staatlichen Abschlussprüfung der Oberschule im 
Schuljahr 2018/2019 bekannt gegeben wurden. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wesent-
lichen Inhalte, wobei einige Aspekte an die Situation auf Landesebene angepasst wurden. 
 
1) Zusammensetzung der Prüfungskommissionen 
Rechtsgrundlage bildet Art. 16 des Gv.D. Nr. 62/2017. Die Kommissionen der staatlichen Abschlussprüfung 
der Oberschule für das Schuljahr 2018/2019 setzen sich aus einem oder einer Vorsitzenden, aus drei externen 
sowie je Klasse aus drei internen Mitgliedern zusammen. 
 
2) Modalitäten für die Ernennung der internen Kommissionsmitglieder 
Die Klassenräte bestimmen die internen Kommissionsmitglieder so, dass sie möglichst viele jener Fächer 
abdecken, die nicht von den externen Kommissionsmitgliedern geprüft werden. Die internen Kommissionsmit-
glieder sind für die Fächer zuständig, die sie in der Abschlussklasse unterrichten, sowie für jene Fächer, für 
die sie die Lehrbefähigung oder den gültigen Studientitel besitzen. Damit die Landesschuldirektorin die Kom-
missionsmitglieder ernennen kann, ersuche ich Sie, die internen Mitglieder der Prüfungskommissionen mitzu-
teilen (die Oberschulen verwenden das Formblatt „Anlage 1 - Kommissionsmitglieder 2019 OS“, die Schulen 
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der Berufsbildung das Formblatt „Anlage 2 - Kommissionsmitglieder 2019 BS“). In jedem Fall ist die Anwesen-
heit der Kommissionsmitglieder der ersten und zweiten schriftlichen Prüfungsfächer zu gewährleisten. In je-
dem Fall ist die Anwesenheit der Kommissionsmitglieder der schriftlichen Prüfungsfächer zu gewährleisten. 
 
3) Modalitäten für die Ernennung der externen Kommissionsmitglieder 
Mit Rundschreiben der Landesschuldirektorin Nr. 4/2019 wurden die Fächer, welche Gegenstand der zweiten 
schriftlichen Prüfung sind, sowie die Fächer, die einem externen Kommissionsmitglied zugeordnet sind, be-
kannt gegeben. Alle Lehrpersonen der Oberschulen, einschließlich der Teilzeitlehrpersonen, die ein „externes“ 
Fach oder ein Fach unterrichten, welches der Wettbewerbsklasse des „externen“ Faches zugeordnet ist, sind 
verpflichtet, sich als externes Kommissionsmitglied zur Verfügung zu stellen. Eine Übersicht der entsprechen-
den Fächer und Wettbewerbsklassen finden Sie in der Anlage dieses Rundschreibens (siehe „Anlage 3 - 
Übersicht Fächer und Wettbewerbsklassen“). Die Teilzeitlehrpersonen werden nur bei objektiver Notwendig-
keit in bestimmten Wettbewerbsklassen ernannt, wobei Lehrpersonen mit einem höheren Teilzeitanteil vor-
rangig eingesetzt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die externen Kommissionsmitglieder nicht nur für 
das „externe“ Fach, sondern auch für jene Fächer zuständig sind, für die sie die Lehrbefähigung oder den 
gültigen Studientitel besitzen. 
 
Von der Verpflichtung, für die Zuweisung an eine Prüfungskommission als externes Kommissionsmitglied zur 
Verfügung zu stehen, sind folgende Lehrpersonen ausgenommen: 

a) Lehrpersonen, die als interne Mitglieder der Prüfungskommission eingesetzt werden. 
b) Lehrpersonen, die für einen Einsatz als externes Kommissionsmitglied nicht in Frage kommen, da 

deren Fach bzw. Wettbewerbsklasse nicht einem externen Kommissionsmitglied zugeordnet ist (ver-
gleiche Anlage 5) 

c) Lehrpersonen, die im Zeitraum der Prüfungen mit Sicherheit vom Dienst abwesend sind, d.h. denen 
zum 11. April 2019 bereits eine Abwesenheit vom Dienst gewährt wurde (z.B. Mutterschaft). 

d) Lehrpersonen, die mindestens 90 Tage abwesend waren und den Dienst nach dem 30. April 2019 
aufnehmen. 

e) Stellvertretende Schulführungskräfte, falls die Schulführungskräfte als Vorsitzende eingesetzt sind 
und der Landesschuldirektorin bis zum Donnerstag, 11. April 2019 mitteilen, dass ihre 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter während des Prüfungszeitraumes an der Schule anwesend sein 
müssen. 

f) Lehrpersonen, welche die Begünstigungen laut Gesetz Nr. 104/1992 in Anspruch nehmen, und Lehr-
personen in Gewerkschaftsfreistellung. 

 

Die Lehrpersonen teilen ihre Hinderungsgründe durch das Formblatt „Anlage 4 - Vorlage für die Mitteilung von 

Hinderungsgründen“ der Schulführungskraft mit. Diese überprüft und bestätigt, dass gerechtfertigte Gründe 

vorliegen, und trägt sie in das Formblatt „Anlage 1 - Kommissionsmitglieder 2019 OS“ bzw. „Anlage 2 - Kom-

missionsmitglieder 2019 BS“ in der Eingabemaske „Kein Einsatz“ ein. 

 
Die Lehrpersonen, die als externes Kommissionsmitglied ernannt werden können, teilen an ihrer Schule mit, 
welche Prüfungskommissionen sie bevorzugen; bei der Angabe der Prüfungskommissionen können die Lehr-
personen bis zu sieben Präferenzen angeben. Lehrpersonen, die nicht gemeldet werden, werden von Amts 
wegen einer Prüfungskommission zugewiesen. 
 
Laut Art. 13 Absatz 1 der genannten Ministerialverordnung Nr. 183/2019 können externe Kommissionsmitglie-
der nicht mehr als zwei Schuljahre hintereinander demselben Prüfungssitz zugewiesen werden. Ebenso wenig 
kann man als externes Kommissionsmitglied an Schulen eingesetzt werden, an denen man in den letzten 
beiden Schuljahren Dienst geleistet hat. Diese Bestimmung gilt auch für die Vorsitzenden der Prüfungskom-
missionen. 
 
Die Lehrpersonen werden aufgrund der in Art. 6 der Ministerialverordnung Nr. 183/2019 angegebenen Vor-
rangkriterien als externe Kommissionsmitglieder ernannt: 
 

1. Oberschullehrpersonen mit unbefristetem Arbeitsvertrag in Vollzeit, 

a) die das „externe“ Fach in einer Abschlussklasse unterrichten, 

b) die das „externe“ Fach in einer Nichtabschlussklasse unterrichten. 
 
2. Oberschullehrpersonen mit befristetem Arbeitsvertrag bis zum Ende des Schuljahres,  
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a) die das „externe“ Fach in einer Abschlussklasse unterrichten, 

b) die das „externe“ Fach in einer Nichtabschlussklasse unterrichten. 
Diese Lehrpersonen müssen eine Lehrbefähigung in jenen Fächern haben, die Gegenstand der Prüfung sind. 
 
3. Oberschullehrpersonen mit befristetem Arbeitsvertrag bis zum Ende der Unterrichtstätigkeit, 

a) die das „externe“ Fach in einer Abschlussklasse unterrichten, 
b) die das „externe“ Fach in einer Nichtabschlussklasse unterrichten. 

Auch diese Lehrpersonen müssen eine Lehrbefähigung in jenen Fächern haben, die Gegenstand der Prüfung 
sind. 
 
4. Falls die Liste der zur Verfügung stehenden Lehrpersonen mit Lehrbefähigung aufgebraucht ist, können 
auch Lehrpersonen ohne Lehrbefähigung eingesetzt werden, sofern sie über einen Hochschulabschluss ver-
fügen, der zur Teilnahme an den Wettbewerben bzw. zur Aufnahme in die Rangordnung für die unbefristete 
Stellenvergabe berechtigt. 
 
Unter Berücksichtigung der genannten Vorrangkriterien werden die externen Kommissionsmitglieder laut 
nachfolgender Rangordnung ernannt: a) nach Unterrichtsfach; b) nach Wettbewerbsklasse, in welcher das 
Unterrichtsfach enthalten ist. 
 
Die ernannten externen Kommissionsmitglieder werden in der Folge laut den in Art. 8 der Ministerialverord-
nung Nr. 183/2019 vorgegebenen sog. „territorialen Phasen“ einer Prüfungskommission zugewiesen; bei der 
Zuweisung an eine Prüfungskommission werden vorrangig der Wohnort und der Dienstsitz berücksichtigt. 
Über den Einsatz als externes Kommissionsmitglied entscheidet die Landesschuldirektorin. 
 
4) Modalitäten für die Ernennung der Kommissionsvorsitzenden 
Mit Rundschreiben des Schulamtsleiters Nr. 39/2017 wurde die Errichtung eines Verzeichnisses der Vorsit-
zenden in die Wege geleitet. In der Folge wurde das Verzeichnis errichtet und jährlich aktualisiert. In der An-
lage finden Sie die aktuelle Version. Die im Verzeichnis eingetragenen Schulführungskräfte und Lehrpersonen 
können über das Formblatt „Anlage 1 Kommissionsmitglieder 2019 OS“ ihre Präferenzen (bis zu sieben Prü-
fungskommissionen) angeben. Vorrangig werden die Schulführungskräfte und in zweiter Linie die Lehrperso-
nen der Oberschule, die seit mindestens zehn Jahren über einen unbefristeten Arbeitsvertrag verfügen, als 
Prüfungspräsidenten ernannt (siehe Artikel 4 der Ministerialverordnung Nr. 183/2019). Die ernannten Prü-
fungspräsidenten werden in der Folge laut den in Art. 7 der Ministerialverordnung Nr. 183/2019 vorgegebenen 
sog. „territorialen Phasen“ einer Prüfungskommission zugewiesen. Über den Einsatz als Vorsitzende oder 
Vorsitzender einer Prüfungskommission entscheidet die Landesschuldirektorin. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß Art. 3 der Ministerialverordnung Nr. 183/2019 sich nun auch die 
Schulführungskräfte der Unterstufe in das Verzeichnis der Kommissionsvorsitzenden eintragen lassen kön-
nen. Hierzu kann innerhalb Donnerstag, 04. April 2019 ein entsprechender Antrag gestellt werden (siehe „An-
lage 2 - Formblatt Verzeichnis Prüfungspräsidenten“). Bei dieser Gelegenheit wird darauf hingewiesen, dass 
am 11. April nachmittags eine Schulung für Kommissionsvorsitzende mit keiner oder geringer Erfahrung statt-
findet (siehe Mitteilung der Landesschuldirektorin vom 21. März 2019 – Einladung zum ersten Schulungster-
min für Vorsitzende der staatlichen Abschlussprüfung). Im Falle eines Einsatzes als Kommissionsvorsitzende 
oder Kommissionsvorsitzender im Rahmen der staatlichen Abschlussprüfung der Oberschule muss die Schul-
führungskraft für die zuständige Mittelschule eine ihrer Mitarbeiterinnen oder eine ihrer Mitarbeiter als Vorsit-
zende oder Vorsitzenden für die staatliche Abschlussprüfung der Unterstufe ernennen.  
 
5) Modalitäten für die Ernennung der internen und externen Kommissionsmitglieder sowie der 
Kommissionsvorsitzenden und Zusammensetzung der Prüfungskommissionen an den Schulen der 
Berufsbildung 
Für die Schulen der Berufsbildung, die Prüfungssitz für die staatliche Abschlussprüfung der Oberschule sind, 
gelten im Allgemeinen die gleichen Bestimmungen wie für die Oberschulen. Die Kommissionen der staatlichen 
Abschlussprüfung der Oberschule an den Schulen der Berufsbildung setzen sich aus einem oder einer Vorsit-
zenden, aus drei externen Mitgliedern sowie für jede Klasse aus drei internen Mitgliedern zusammen. Die 
Funktion des/der Vorsitzenden übernimmt eine Schulführungskraft der Oberschule bzw. eine Lehrperson der 
Oberschule, welche seit mindestens zehn Jahren über einen unbefristeten Arbeitsvertrag verfügt. 
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6) Hinweise zum Ausfüllen der Formblätter 
Die Schulführungskräfte und Lehrpersonen der Oberschulen (Vorsitzende bzw. externe oder interne Kommis-
sionsmitglieder) geben über das Formblatt („Anlage1 Kommissionsmitglieder 2019 OS“) ihre Präferenzen an. 
Durch die Auswahl der betreffenden Schule werden die jeweiligen Lehrpersonen aufgelistet (nicht aufgelistet 
sind die Lehrpersonen der gleichgestellten Oberschulen). Die Schulen werden ersucht, allfällige Änderungen 
oder Ergänzungen vorzunehmen. Durch die Auswahl des Einsatzes jeder einzelnen Schulführungskraft bzw. 
Lehrperson („Externes Kommissionsmitglied“, „Internes Kommissionsmitglied“, „Vorsitz“ oder „Kein Einsatz“) 
öffnet sich die entsprechende Eingabemaske (Userform), die ausgefüllt werden soll. In dieser Eingabemaske 
werden alle weiteren Informationen abgefragt (z.B. Auswahl des Unterrichtsfaches oder der Klasse oder An-
gabe von Präferenzen bzw. der Begründung für einen „Nichteinsatz“). Nach Eingabe aller Daten ist auf die 
Schaltfläche „Eingabe abschließen und Daten einlesen“ zu klicken. In der Folge werden die eingegebenen 
Daten in die EXCEL-Datei eingelesen. Nach vollständiger Eingabe aller Daten ist auf die Schaltfläche „Spei-
chern und Senden“ zu klicken. 
Die Lehrpersonen der Schulen der Berufsbildung (externe bzw. interne Kommissionsmitglieder) suchen über 
das Formblatt „Anlage2 Kommissionsmitglieder 2019 BS“ an. 
Von den drei externen Kommissionsmitgliedern werden an den Schulen der Berufsbildung für die „externen“ 
Fächer „Deutsch“ und „Englisch“ Lehrpersonen der Schulen der Berufsbildung und für das „externe“ Fach 
„Mathematik“ Lehrpersonen der Oberschule eingesetzt. 
 
7) Vollständigkeit und Korrektheit der an die Landesdirektion deutschsprachige Grund-, Mittel- und 
Oberschulen übermittelten Daten 
Ich ersuche Sie, uns dabei zu unterstützen, dass die Daten an Ihrer Schule vollständig und korrekt aufgenom-
men werden, da falsche Angaben eine unrechtmäßige Kommissionsbildung zur Folge haben können. 
 
8) Termine 
Sämtliche beiliegende Formblätter sind bis Donnerstag, 11. April 2019 an die Landesdirektion deutschspra-
chige Grund-, Mittel- und Oberschulen zu übermitteln mit Ausnahme des Formblattes „Anlage 2 - Formblatt 
Verzeichnis Prüfungspräsidenten“, welches bis 4. April 2019 zu übermitteln ist. 
 
Für eventuelle weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Werner Clara (Tel. 0471 417532, E-Mail: Wer-
ner.Clara@schule.suedtirol.it). 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Landesschuldirektorin 

Sigrun Falkensteiner 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
 
 
 
 
Anlagen 

­ Anlage 1 - Kommissionsmitglieder 2019 OS 

­ Anlage 2 - Kommissionsmitglieder 2019 BS 

­ Anlage 3 - Übersicht externe Fächer und Wettbewerbsklassen 

­ Anlage 4 - Vorlage für die Mitteilung von Hinderungsgründen 

­ Anlage 5 - Formblatt Verzeichnis Prüfungspräsidenten 

­ Anlage 6 - Dekret LSD Nr. 4655-2019 

­ Anlage 7 - Ministerialdekret Nr. 183-2019 
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